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Anlage 20 zum Sachstandsbericht über die Anregungen zum Sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan „Windenergie“ (Vorlage 2014/202) 
 
 
Einwender: H 
 
Stellungnahme vom: 11.11.2014 
 
 
Anregung: 
 
der Modelflugverein Ostbevern e.V. hat sich intensiv mit dem Entwurf des Teilflä-
chennutzungsplanes Windenergie beschäftigt und festgestellt, dass mit dem aktuel-
len Entwurf die Ausübung des Modelfluges stark beeinträchtigt würde. Der Model-
flugverein betreibt seit knapp 40 Jahren den Modelflugplatz am Lienener Damm, der 
auch auf der Karte des Teilflächennutzungsplanes eingetragen ist. 
Der Flugplatz ist hier nur als Basis des Modelfluges zu sehen, der Flug findet in einem 
deutlich größeren Luftraum statt. 
 
In diesem Kartenausschnitt sehen Sie den uns zugewiesenen Luftraum 
 

 
 
 
Der Deutsche Modelflieger Verband e.V. empfiehlt für einen sicheren Flugbetrieb einen 
Abstand von der Mitte der Piste zur nächsten Bebauung von 5OO m.. 
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Wenn man dies zugrunde liegt, sieht man, dass der südliche Teil des geplanten Ge-
bietes NO 2 hier kritisch zu betrachten ist. Die nördlichen Gebiete sehen wir von un-
serer Seite als unkritisch. Sollte es zwischen unseren Modellflugzeugen und den auf-
gestellten Windkraftanlagen zu Kollisionen kommen, ist zu einem der finanzielle und 
ideelle Wert unserer Flugzeuge zu beklagen, die Schäden an den Windkraftanlagen 
können aber durchaus deutlich größer sein. 
 
ln den Entwürfen und Schriftstücken zu dem Teilflächennutzungsplan ist unsere Mo-
dellflugplatz regelmäßig erwähnt. Er ist auch als Hemmnis erkannt, ein Abstand aber 
nicht eingetragen worden, was der Empfehlung des Deutschen Modelflieger Ver-
bands widerspricht. Weiterhin wird dieser nicht eingetragene Abstand damit begrün-
det, dass man unseren Modelflugplatz verlegen könnte. Diesem Argument widerspre-
chen wir ebenfalls. Der Modelflugverein Ostbevern e.V. hat in den letzten 40 Jahren 
mit unseren Nachbarn ein immer freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, das von 
gegenseitiger Rücksichtnahme und Fairness geprägt ist. Wir sind uns bewusst, dass 
der Modelflug auch einmal als störend empfunden werden kann. Gerade aus diesem 
Grund glauben wir nicht, dass man auf dem Gemeindegebiet Ostbevern eine Aus-
weichfläche findet, die nicht zu Problemen führen wird. Vor allem weil die relevanten 
Flächen nun als Windvorranggebiete ausgewiesen werden sollen, die dann denn Mo-
delflug hier unmöglich machen würden. 
 
Sehr geehrter Herr Annen, liebe Ratsmitglieder, wir hoffen, dass Sie unseren Argu-
menten folgen können und die Planung in diesen Punkten prüfen und ändern. Sicher 
sind bei der aktuellen Planung die nötigen Abstände zur sicheren Ausübung des Mo-
dell-fluges nicht berücksichtigt worden, weil sie nicht bekannt waren. Hier wollen wir 
mit unserem Schreiben auch aufklären. 
 
Nach unserer Auffassung sollte der südliche Teil des Gebietes NO 2 entfallen und das 
Gebiet sich nur auf den nördlichen Teil beschränken. Wenn auf diesen Teil nicht ver-
zichtet werden kann, dann sollte eine eventuell zu errichtende Anlage ganz im Nor-
den des kleinen Teilstückes platziert werden. 
 
Wir möchten auch noch betonen, dass wir der sauberen Windenergie sehr positiv 
gegenüber stehen und konstruktiv an der Planung teilnehmen wollen. 
 
 
Abwägung: 
 
Die Abwägung wird derzeit erarbeitet und nachgereicht. 
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